
  
  

 
   

  
     

   

 
 

 
 

 
   

   
 

 
     

       
 

 
 

 
 

Deutscher Bundestag Drucksache 19/23798 
19. Wahlperiode 28.10.2020 

Beschlussempfehlung und Bericht 
des Haushaltsausschusses (8. Ausschuss) 

zu dem Antrag der Abgeordneten Peter Boehringer, Marcus Bühl, Martin 
Hohmann, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der AfD 
– Drucksache 19/22926 – 

Antrag auf Abstrakte Normenkontrolle beim Bundesverfassungsgericht gemäß 
Artikel 93 Absatz 1 Nummer 2 des Grundgesetzes wegen des Gesetzes über die 
Feststellung eines Zweiten Nachtrags zum Bundeshaushaltsplan für das 
Haushaltsjahr 2020 (Zweites Nachtragshaushaltsgesetz 2020) 

A. Problem 
Aus Sicht der antragstellenden Fraktion verstößt der Zweite Nachtragshaushalt 
2020 gegen das Wirtschaftlichkeitsgebot, das Jährlichkeitsprinzip sowie die 
Haushaltsprinzipien von Fälligkeit und Haushaltswahrheit. 

B. Lösung 
Ablehnung des Antrags mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD, 
FDP, DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der 
Fraktion der AfD. 

C. Alternativen 
Annahme des Antrags. 

D. Kosten 
Kosten wurden nicht erörtert. 



        
 
 

 

  

  

 

 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Drucksache 19/23798 – 2 – Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode 

Beschlussempfehlung 

Der Bundestag wolle beschließen, 

den Antrag auf Drucksache 19/22926 abzulehnen. 

Berlin, den 28. Oktober 2020 

Der Haushaltsausschuss 

Peter Boehringer 
Vorsitzender und Berichterstatter 

Eckhardt Rehberg 
Berichterstatter 

Andreas Schwarz 
Berichterstatter 

Otto Fricke 
Berichterstatter 

Dr. Gesine Lötzsch Sven-Christian Kindler 
Berichterstatterin Berichterstatter 



        
 
 

   
 

  

            
 

   

  
   

 
 

   

       
   

    
  

     
     

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode – 3 – Drucksache 19/23798 

Bericht der Abgeordneten Eckhardt Rehberg, Andreas Schwarz, Peter Boehringer, 
Otto Fricke, Dr. Gesine Lötzsch und Sven-Christian Kindler 

I. Überweisung 

Der Deutsche Bundestag hat die Vorlage auf Drucksache 19/22926 in seiner 180. Sitzung am 1. Oktober 2020 
beraten und an den Haushaltsausschuss zur federführenden Beratung überwiesen. 

II. Wesentlicher Inhalt der Vorlage 

Mit dem Antrag der Fraktion der AfD sollen die Abgeordneten des Deutschen Bundestages aufgefordert werden, 
beim Bundesverfassungsgericht die Feststellung zu beantragen, dass das Gesetz über die Feststellung eines Zwei-
ten Nachtrags zum Bundeshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 (Zweites Nachtragshaushaltsgesetz 2020) 
verfassungswidrig ist. 

III. Beratungsverlauf und Beratungsergebnisse im federführenden Ausschuss 

Der Haushaltsausschuss hat den Antrag der Fraktion der AfD auf Drucksache 19/22926 in seiner 75. Sitzung am 
28. Oktober 2020 abschließend beraten. 

Der Haushaltsausschuss beschloss mehrheitlich, dem Deutschen Bundestag zu empfehlen, den Antrag der 
Fraktion der AfD auf Drucksache 19/22926 abzulehnen. 

Der Beschluss wurde mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD, FDP, DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der Fraktion der AfD gefasst. 

Berlin, den 28. Oktober 2020 

Eckhardt Rehberg Andreas Schwarz Peter Boehringer 
Berichterstatter Berichterstatter Berichterstatter 

Otto Fricke Dr. Gesine Lötzsch Sven-Christian Kindler 
Berichterstatter Berichterstatterin Berichterstatter 
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